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2322 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIV. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Schiedsverfahren in der Zivilprozessordnung und das 
Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Schiedsrechts-Änderungsgesetz 2013 – 
SchiedsRÄG 2013) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Zivilprozessordnung 

Die Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 113/1895, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 30/2012 sowie BGBl. I Nr. 26/2013 (VfGH), wird wie folgt geändert: 

1. § 615 lautet samt Überschrift: 
„Zuständigkeit 

§ 615. Für die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs sowie für Verfahren in Angelegenheiten nach dem 
dritten Titel ist der Oberste Gerichtshof zuständig.“ 

2. § 616 Abs. 1 lautet: 
„(1) Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf 

Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs richtet sich nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes über das Verfahren vor den Gerichtshöfen erster Instanz, das Verfahren in 
Angelegenheiten nach dem dritten Titel richtet sich nach den Bestimmungen des Außerstreitgesetzes über 
das Verfahren erster Instanz.“ 

3. Dem § 617 werden folgende Abs. 8 bis 11 angefügt: 
„(8) In Schiedsverfahren, in denen ein Verbraucher Partei ist, ist für die Klage auf Aufhebung eines 

Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs 
sowie für Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel in erster Instanz ohne Rücksicht auf den 
Wert des Streitgegenstandes das die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen ausübende 
Landesgericht zuständig, das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet oder dessen Zuständigkeit nach 
§ 104 JN vereinbart wurde oder, wenn eine solche Bezeichnung oder Vereinbarung fehlt, in dessen 
Sprengel der Sitz des Schiedsgerichts liegt. Ist auch der Sitz des Schiedsgerichts noch nicht bestimmt 
oder liegt dieser im Fall des § 612 nicht in Österreich, so ist das Handelsgericht Wien zuständig. 

(9) Ist die dem Schiedsspruch zugrundeliegende Rechtsstreitigkeit eine Handelssache im Sinn des 
§ 51 JN, so entscheidet das Landesgericht in Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen, in Wien 
das Handelsgericht Wien. 

(10) Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf 
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs richtet sich nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes, das Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel richtet sich 
nach den allgemeinen Bestimmungen des Außerstreitgesetzes. 
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(11) Auf Antrag einer Partei kann die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen werden, wenn ein 
berechtigtes Interesse daran dargetan wird.“ 

4. § 618 lautet samt Überschrift: 
„Arbeitsrechtssachen 

§ 618. Für Schiedsverfahren in Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 ASGG gilt § 617 Abs. 2 bis 
Abs. 8 und Abs. 10 und 11 sinngemäß, wobei an die Stelle der die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen 
Rechtssachen ausübenden Landesgerichte die Landesgerichte als Arbeits- und Sozialgerichte treten, an 
die Stelle des Handelsgerichts Wien das Arbeits- und Sozialgericht Wien; das Verfahren über die Klage 
auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens 
eines Schiedsspruchs richtet sich nach den Bestimmungen des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes. Der 
Oberste Gerichtshof entscheidet durch einen nach den Grundsätzen der §§ 10 ff. ASGG 
zusammengesetzten Senat.“ 

Artikel 2 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

Das Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 15/2013, wird wie folgt geändert: 

1. In der Tarifpost 3 lautet die Überschrift in der Spalte „Gegenstand“:  

Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren 

3 Pauschalgebühren  
a) für das Rechtsmittelverfahren dritter Instanz bei einem 
Revisionsinteresse 

 

2. In der Tarifpost 3 wird in den Spalten „Gegenstand“ und „Höhe der Gebühren“ nach dem bisherigen 
Inhalt folgender Inhalt angefügt: 

Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren 

3 b) für Klagen, die gemäß § 615 ZPO in die Zuständigkeit des Obersten 
Gerichtshofs fallen 

5% vom 
jeweiligen 
Streitwert, 
mindestens 
jedoch 
5 000 Euro 

3. In den Anmerkungen 1, 1a, 2 und 4 zur Tarifpost 3 wird jeweils nach der Wendung „Tarifpost 3“ die 
Wendung „lit. a“ eingefügt. 

4. In der Tarifpost 3 werden nach der Anmerkung 6 folgende Anmerkungen 7 und 8 angefügt: 
„7. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. b ist ohne Rücksicht darauf zu entrichten, ob das 

Verfahren bis zum Ende durchgeführt wird. Wird die Klage vor Zustellung an den Verfahrensgegner 
zurückgezogen, so ermäßigen sich die Pauschalgebühren auf ein Viertel. Das gleiche gilt auch, wenn die 
Klage von vornherein zurückgewiesen wird. Bereits entrichtete Mehrbeträge sind zurückzuzahlen. 

8. In einem Verfahren über eine Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage ist die Pauschalgebühr 
nach Tarifpost 3 lit. b nur einmal zu entrichten; für das infolge der Nichtigerklärung oder der Bewilligung 
der Wiederaufnahme durchgeführte weitere Verfahren ist keine zusätzliche Gebühr zu entrichten.“ 

5. In der Tarifpost 12 lautet die lit. f:  
Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 

Gebührenbemessung 
Höhe der 
Gebühren 

12 f) Verfahren zur gerichtlichen Bestellung 
eines Schiedsrichters (§ 587 oder 591 ZPO), 
über die Ablehnung eines Schiedsrichters 
(§ 589 Abs. 3 ZPO) und über die 
Beendigung des Amtes eines Schiedsrichters 
(§ 590 ZPO)  

402 Euro 
2 010 Euro 

www.parlament.gv.at



 2322 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - Gesetzestext 3 von 3 

 

 1. vor dem Gerichtshof erster Instanz 
 2. vor dem Obersten Gerichtshof 

6. In Art. VI wird nach der Z 52 folgende Z 53 angefügt: 
 „53. Die Tarifposten 3 und 12 lit. f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 treten 

mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Sie sind anzuwenden, wenn der das gerichtliche Verfahren 
einleitende Schriftsatz nach dem 31. Dezember 2013 bei Gericht angebracht wird. § 31a ist auf 
die mit diesem Bundesgesetz in den Tarifposten 3 lit. b und 12. lit. f neu geschaffenen 
Gebührentatbestände mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ausgangsgrundlage für die 
Neufestsetzung dieser Gebührenbeträge die für März 2011 veröffentlichte endgültige Indexzahl 
des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 ist.“ 

Artikel 3 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Art. 1 (Änderung der Zivilprozessordnung) tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
(2) § 615, § 616 Abs. 1, § 617 Abs. 8 bis 11 und § 618 ZPO in der Fassung des Art. 1 dieses 

Bundesgesetzes sind anzuwenden, wenn der das gerichtliche Verfahren einleitende Schriftsatz nach 
dem 31. Dezember 2013 bei Gericht angebracht wird. 
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